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Allgemeine Mandatsbedingungen  

Für Verträge mit dem Rechtsanwalt, die auf die Erteilung von rechtli-
chem Rat und Auskunft, eine anwaltliche Geschäftsbesorgung (z.B. 
außergerichtliche Vertretung des Mandanten, Erstellung von Verträ-
gen etc.) oder die Vertretung des Auftraggebers in einem gerichtlichen 
oder behördlichen Verfahren zum Gegenstand haben (nachfolgend: 
„Mandat“ oder „Beratungsleistung“), gelten folgende allgemeine Man-
datsbedingungen; diese geltend auch für die Vertragsanbahnung so-
wie Folgeverträge mit dem Auftraggeber (nachfolgend „Mandant“): 

1. Zustandekommen und Umfang des Mandats 

Ein Mandat kommt durch die Annahme eines entsprechenden Ange-
bots des Mandanten zustande. Vertragspartner des Mandanten ist der 
Rechtsanwalt; sofern nicht durch schriftliche Vereinbarung ausdrück-
lich vereinbart, besteht kein Anspruch auf die Bearbeitung durch einen 
bestimmten Rechtsanwalt oder Mitarbeiter der Rechtsanwälte. 

Der Umfang des Mandats ergibt sich aus dem durch den Mandatsan-
trag des Mandanten begrenzten Mandatsvertrag. Sofern nicht durch 
schriftliche Vereinbarung ausdrücklich anders vereinbart 

a) bezieht sich die Beratungsleistung ausschließlich auf das 
Recht der Bundesrepublik Deutschland, 

b) umfasst die Beratungsleistung keine steuerrechtliche Bera-
tung; steuerliche Auswirkungen hat der Mandant durch fach-
kundige Dritte, z.B. Fachanwalt für Steuerrecht, Steuerbera-
ter, Wirtschaftsprüfer, auf eigene Veranlassung und Kosten 
klären zu lassen und etwaige steuerrechtliche Gestaltungsan-
forderungen den Rechtsanwälten rechtzeitig mitzuteilen bzw. 
durch die steuerlichen Berater des Mandanten mitteilen zu 
lassen, 

c) wird die Beratungsleistung ausschließlich gegenüber dem 
Mandanten erbracht, der Rechtsanwalt übernimmt gegenüber 
Dritten keine Haftung oder Verantwortlichkeit, soweit diese 
nicht durch schriftliche Vereinbarung ausdrücklich in den 
Schutzbereich des Mandats einbezogen werden, 

d) ist der Rechtsanwalt zur Einlegung von Rechtsmitteln (z.B. 
Berufung gegen ein erstinstanzliches Urteil) und Rechtsbe-
helfen nur dann verpflichtet, soweit dies durch schriftliche Ver-
einbarung ausdrücklich als Mandatsinhalt vereinbart wurde. 

2. Pflichten des Rechtsanwalts 

Eine Verpflichtung zum Tätigwerden des Rechtsanwalts besteht mit 
Annahme des Mandats.  

 Der Mandant verzichtet auf den Ablauf einer etwaigen Wider-
rufsfrist, da eine sofortige Mandatsübernahme gewünscht wird. Er 
wurde darauf hingewiesen, dass damit sein Widerrufsrecht vor 
Ablauf der 14-Tages-Frist erlischt. 

 Der Mandant wünscht den Beginn der Mandatsübernahme erst 
nach Ablauf der Widerrufsfrist von 14 Tagen. Auf mögliche Nach-
teile und das Risiko einer Fristversäumnis wurde der Mandant hin-
gewiesen. 

Im Rahmen ihres Tätigwerdens wird der Rechtsanwalt insbesondere 
folgende Leistungen erbringen: 

a) Rechtliche Prüfung 

Der Rechtsanwalt wird die Rechtssache des Mandanten sorg-
fältig prüfen, ihn über das Ergebnis der Prüfung unterrichten 
und gegenüber Dritten die Interessen des Mandanten im je-
weils beauftragten Umfang rechtlich vertreten; 

b) Verschwiegenheit 

Der Rechtsanwalt ist berufsrechtlich zur Verschwiegenheit 
verpflichtet. Diese Pflicht bezieht sich auf alles, was dem 
Rechtsanwalt im Rahmen des Mandats durch den Mandanten 
anvertraut oder sonst bekannt wird. Insoweit steht dem 
Rechtsanwalt grundsätzlich ein Zeugnisverweigerungsrecht 
zu. Der Rechtsanwalt ist jedoch berechtigt, zur Erfüllung eige-
ner steuerlicher Pflichten den Finanzbehörden die Mandats-
beziehung (Name, Adresse, Umsatzsteuer-ID des Mandan-
ten, Gegenstand des Mandats und Höhe der Vergütung) of-
fenzulegen. 

Keine Verschwiegenheitsverpflichtung gilt bei der Inanspruch-
nahme einer Rechtsschutzversicherung des Mandanten, s. 
Ziff. 5; 

c) Verwahrung von Geldern 

Für den Mandanten eingehende Gelder wird der Rechtsan-
walt treuhänderisch verwahren und – vorbehaltlich Ziff. 4 und 
5 – unverzüglich auf schriftliche Anforderung des Mandanten 
an die von ihm benannte Stelle ausbezahlen; 

d) Datensicherheit 

Der Rechtsanwalt wird alle verhältnismäßigen und zumutba-
ren Vorkehrungen gegen Verlust und Zugriffe unbefugter Drit-
ter auf Daten des Mandanten treffen und laufend dem jeweils 
bewährten Stand der Technik anpassen. 

3. Obliegenheiten des Mandanten 

Die Mandatsbearbeitung erfordert die Beachtung insbesondere der 
folgenden Obliegenheiten des Mandanten: 

a) Umfassende Information 

Der Mandant wird den Rechtsanwalt über alle mit dem Auftrag 
zusammenhängenden Tatsachen vollständig und wahrheits-
gemäß informieren und sämtliche mit dem Auftrag zusam-
menhängenden Unterlagen und Daten in geordneter Form 
übermitteln. Der Mandant wird während der Dauer des Man-
dats nur in Abstimmung mit dem Rechtsanwalt mit Gerichten, 
Behörden, der Gegenseite oder sonstigen Beteiligten in Kon-
takt treten und sämtliche von diesen während der Mandats-
bearbeitung erhaltenen Informationen an den Rechtsanwalt 
weiterleiten; 

b) Vorsorge bei Abwesenheit und Adressänderung 

Der Mandant wird den Rechtsanwalt umgehend im Hinblick 
auf die Änderung seiner Kontaktdaten informieren und bei ei-
ner Unerreichbarkeit von mehr als einer Woche für eine Ver-
tretung sorgen; 

c) Prüfung von Mitteilungen des Rechtsanwaltes 

Der Rechtsanwalt darf den Angaben des Mandanten ohne ei-
gene Nachprüfung vertrauen und die vom Mandanten mitge-
teilten Tatsachen der Sachbearbeitung zugrunde legen. Der 
Mandant wird die ihm vom Rechtsanwalt übermittelten Nach-
richten, Entwürfe und Schreiben sorgfältig daraufhin überprü-
fen, ob die darin enthaltenen Sachverhaltsangaben wahr-
heitsgemäß und vollständig wiedergegeben sind; 

d) Die Übermittlung der personenbezogenen Daten des Man-
danten für Speicherung und Verarbeitung im Rahmen des er-
teilten Mandats. 

4. Vergütung 

Bezüglich der Vergütung des Rechtsanwaltes treffen die Parteien eine 
gesonderte schriftliche Vergütungsvereinbarung. 

5. Rechtsschutzversicherung 

Sofern der Mandant die Inanspruchnahme einer von ihm unterhalte-
nen Rechtsschutzversicherung wünscht und der Rechtsanwalt beauf-
tragt, Versicherungsleistungen in Anspruch zu nehmen, ist der 
Rechtsanwalt unwiderruflich von seiner Verschwiegenheitsverpflich-
tung befreit. 

Der Mandant wird darauf hingewiesen, dass durch die Einholung der 
Kostendeckungszusage durch den Rechtsanwalt eine Geschäftsge-
bühr nach VV 2300 RVG aus dem Gegenstandswert (Gegenstands-
wert sind die voraussichtlich zu erwartenden Kosten für die Angele-
genheit, für die Kostendeckung angefragt wird, anfällt. 

Das Bestehen einer Rechtsschutzversicherung führt zu keiner Ände-
rung der Vertrags- und Leistungsbeziehung zwischen dem Mandan-
ten und dem Rechtsanwalt; der Rechtsanwalt wird seine Leistung aus-
schließlich für und gegenüber dem Mandanten erbringen und in Rech-
nung stellen, der Mandant wird umgekehrt die geschuldete Vergütung 
gegenüber dem Rechtsanwalt begleichen. Beim Rechtsanwalt einge-
hende Erstattungsleistungen werden umgehend an den Mandanten 
ausgekehrt, soweit durch den Mandanten kein Zahlungsrückstand be-
steht. 



 

Seite 2 von 4 

 

Der Mandant wird darauf hingewiesen, dass eine Versicherungsleis-
tung im Hinblick auf die Vergütung des Rechtsanwaltes in der Regel 
nur die gesetzlichen Mindestgebühren nach dem Rechtsanwaltsver-
gütungsgesetz abzüglich eines nach dem Versicherungsvertrag ver-
einbarten Selbstbehalts umfasst und die Versicherungsleistung in der 
Regel nicht zu einer vollständigen Deckung des finanziellen Aufwands 
der anwaltlichen Beratung bzw. Vertretung des Mandanten führt. 

Der Mandant ist einverstanden, dass der Rechtsanwalt gem. § 86 Ver-
sicherungsvertragsgesetz in Verbindung mit den Allgemeinen Rechts-
schutzbedingungen der Rechtsschutzversicherer in der Regel Kos-
tenerstattungen in dem Umfang unmittelbar an die Rechtsschutzver-
sicherung auskehrt, in dem die Rechtsschutzversicherung Leistungen 
gegenüber dem Mandanten erbracht hat. 

6. Kommunikation 

Soweit nicht durch schriftliche Vereinbarung ausdrücklich ein be-
stimmter Kommunikationsweg und ggf. Vorkehrungen gegen Zugriffe 
Dritter vereinbart wurden, kommt der Rechtsanwalt seiner Informati-
onspflicht durch die Nutzung eines der vom Mandanten mitgeteilten 
Kommunikationswege nach. Die insoweit vom Mandanten mitgeteil-
ten Kontaktdaten sind bis zur Mitteilung einer Änderung maßgeblich. 

Der Mandant wird darauf hingewiesen, dass insbesondere die Kom-
munikation per E-Mail nicht vor Zugriffen Dritter geschützt ist, sofern 
beim Sender und beim Empfänger nicht technische Vorkehrungen 
(insbesondere Verschlüsselung, keine Verwendung des HTML-For-
mats) getroffen wurden.  

Auf Wunsch des Mandanten kann die Kommunikation über eine vom 
Rechtsanwalt zur Verfügung gestellte Webakte© erfolgen. Die Kom-
munikation über die Webakte© erfolgt verschlüsselt. Zusätzliche Kos-
ten entstehen hierdurch nicht. Der Rechtsanwalt ist berechtigt, die 
Webakte© spätestens bei Beendigung des Mandats schließen. 

7. Haftungsbeschränkung 

Die Haftung des Rechtsanwaltes aus dem zwischen ihm und dem 
Mandanten bestehenden Mandat auf Ersatz eines durch einfache 
Fahrlässigkeit verursachten Schadens ist auf 1.000.000,00 EUR be-
schränkt (§ 52 Abs. 1 S. 1 Ziff. 2 Bundesrechtsanwaltsordnung). Diese 
Haftungsbeschränkung gilt nicht bei grob fahrlässiger oder vorsätzli-
cher Schadensverursachung, ferner nicht für eine Haftung für schuld-
haft verursachte Schäden wegen der Verletzung des Lebens, des Kör-
pers oder der Gesundheit einer Person. 

Sofern der Mandant wünscht, eine über diesen Betrag hinausgehende 
Haftung abzusichern, besteht für jeden Einzelfall die Möglichkeit einer 
Zusatzversicherung, die auf Wunsch und Kosten des Mandanten ab-
geschlossen werden kann. 

8. Abtretung 

Rechte aus dem Mandat dürfen nur nach vorheriger schriftlicher Zu-
stimmung des Rechtsanwaltes abgetreten werden. 

9. Schlichtungsstelle und Gerichtsstand 

Zuständige Verbraucherschlichtungsstelle in Deutschland für vermö-
gensrechtliche Streitigkeiten aus einem Mandatsverhältnis ist die 
Schlichtungsstelle der Rechtsanwaltschaft, Neue Grünstraße 17, 
10179 Berlin. Der Rechtsanwalt ist nicht verpflichtet, an einem Streit-
beilegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle teilzu-
nehmen.  

Als Gerichtsstand wird der Sitz des Rechtsanwaltes vereinbart, sofern 
der Mandant Unternehmer ist oder unabhängig davon für den Fall, 
dass der Mandant nach Auftragserteilung seinen Wohnsitz oder ge-
wöhnlichen Aufenthaltsort aus dem Geltungsbereich der Bundesre-
publik Deutschland verlegt oder sein Wohnsitz oder gewöhnlicher Auf-
enthalt im Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt ist. 

Leistungsort des Rechtsanwaltes ist der Sitz der Kanzlei, es sei denn, 
es wird schriftlich ein anderer Leistungsort ausdrücklich vereinbart. 

10. Schlussbestimmungen 

Für alle vertraglichen Beziehungen zwischen dem Mandanten und 
dem Rechtsanwalt gilt ausschließlich das materielle Recht der Bun-
desrepublik Deutschland. 

Sollte eine dieser Mandatsbestimmungen unwirksam oder undurch-
führbar sein oder werden, wird dadurch die Wirksamkeit der übrigen 
Regelungen nicht berührt. Anstelle der unwirksamen oder undurch-
führbaren Regelung verpflichten sich die Parteien, eine Regelung zu 

vereinbaren, die wirtschaftlichen Gehalt der unwirksamen Regelung 
am nächsten kommt. 

Die nachfolgenden Datenschutzbestimmungen sind Bestandteil des 
Mandatsvertrages. 

 

______________________, den   

 

 

  

Unterschrift Mandant 

 

Hinweis zur Erstberatung 

Ist der Mandant Verbraucher, wird für die Erstberatung ein Honorar 
von 190,00 € zuzüglich der gesetzlichen Umsatzsteuer von 19% 
vereinbart. 

Die Erstberatung dient einem ersten Gespräch zwischen dem Rechts-
anwalt und dem Mandanten anlässlich einer möglichen Mandatsertei-
lung. Der Rechtsanwalt wird auf Grundlage des durch den Mandanten 
geschilderten Sachverhaltes eine Prognose über die rechtlichen Rah-
menbedingungen und mögliche rechtliche Schritte und Lösungsmög-
lichkeiten mitteilen. Die Erstberatung verfolgt den Zweck, eine erste 
überschlägige Einschätzung der Rechtslage vorzunehmen und den 
Mandanten über Chancen, Risiken und Kosten aufzuklären. 

Die Erstberatung dient nicht der umfassenden rechtlichen Beratung 
unter Ausarbeitung von Gutachten. Ebenso können vorab übermittelte 
Dokumente nicht im Rahmen einer Erstberatung gesichtet und aus-
gewertet werden. Hierfür ist eine Mandatserteilung zwingend voraus-
zusetzen. 

Die Erstberatung beinhaltet ein ca. 30 bis 45minütiges Gespräch, wel-
ches persönlich in der Kanzlei, telefonisch oder per Videokonferenz 
durchgeführt wird. Der Inhalt des Beratungsgespräches wird vom 
Rechtsanwalt anschließend schriftlich dokumentiert und archiviert. 

Die Erstberatung endet mit dem Beratungsgespräch. Schriftliche Zu-
sammenfassung oder die nachträgliche Beantwortung weiterer Fra-
gen erfolgt ausschließlich im Rahmen einer Mandatserteilung. 

Der Mandant wird darauf hingewiesen, dass eine Anrechnung der 
Erstberatungsgebühr abweichend von § 34 Abs. 2 RVG auf etwaige 
weitere Honorare im Zusammenhang mit der Mandatserteilung nicht 
erfolgt.  

 

______________________, den   

 

 

  

Unterschrift Mandant 
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Datenschutzhinweise 

Verantwortlicher iSd Datenschutzgesetze ist der Rechtsanwalt. 

 

Kontaktaufnahme des Mandanten 

Bei einer Kontaktaufnahme des Mandanten werden die vom Mandan-
ten übermittelten personenbezogenen Daten gespeichert. Diese Da-
ten werden ausschließlich für die Beantwortung der Anfrage verarbei-
tet. Rechtsgrundlage für die Verarbeitung ist Art. 6 Abs. 1 lit. f) der DS-
GVO bzw. Art. 6 Abs. 1 lit. b) DS-GVO, wenn die Anfrage auf einen 
Vertragsschluss gerichtet ist. Die Daten werden gelöscht, wenn der 
Zweck der Verarbeitung wegfällt, zB die Anfrage abschließend beant-
wortet ist. Mündet die Anfrage in ein Mandatsverhältnis, werden die 
Daten spätestens nach Ablauf der gesetzlichen Aufbewahrungsfristen 
gelöscht. 

Soziale Aktivitäten, rechtliche Information und Kanzleiveranstal-
tungen 

Wir nutzen personenbezogene Daten (Name, Geburtsdatum, E-Mail-
Adresse, Anschrift), um Mandanten zum Geburtstag zu gratulieren, 
über aktuelle rechtliche Entwicklungen zu informieren, zu Kanzleiver-
anstaltungen einzuladen sowie für den Versand von Weihnachtskar-
ten. Rechtsgrundlage für diese Verarbeitung ist Art. 6 Abs. 1 lit. f) DS-
GVO. 

Sie können der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zu die-
sen Zwecken jederzeit per E-Mail an info@kanzlei-koops.de wider-
sprechen. Die Daten werden gelöscht, wenn Sie der Verarbeitung wi-
dersprochen haben oder der Zweck der Verarbeitung weggefallen ist 
und wir nicht aus gesetzlichen Gründen zu einer weiteren Speiche-
rung verpflichtet sind. 

Rechte des Mandanten 

Dem Mandanten (nachfolgend „betroffene Person“ genannt) stehen 
im Zusammenhang mit der Verarbeitung seiner personenbezogenen 
Daten die folgenden Rechte zu: 

1. Auskunftsrecht 

(1) Die betroffene Person hat das Recht, von dem Verantwortlichen 
eine Bestätigung darüber zu verlangen, ob sie betreffende personen-
bezogene Daten verarbeitet werden; ist dies der Fall, so hat sie ein 
Recht auf Auskunft über diese personenbezogenen Daten und auf fol-
gende Informationen: 

a) die Verarbeitungszwecke; 

b) die Kategorien personenbezogener Daten, die verarbeitet 
werden; 

c) die Empfänger oder Kategorien von Empfängern, gegenüber 
denen die personenbezogenen Daten offengelegt worden 
sind oder noch offengelegt werden, insbesondere bei Emp-
fängern in Drittländern oder bei internationalen Organisatio-
nen; 

d) falls möglich, die geplante Dauer, für die die personenbezo-
genen Daten gespeichert werden, oder, falls dies nicht mög-
lich ist, die Kriterien für die Festlegung dieser Dauer; 

e) das Bestehen eines Rechts auf Berichtigung oder Löschung 
der sie betreffenden personenbezogenen Daten oder auf Ein-
schränkung der Verarbeitung durch den Verantwortlichen 
oder eines Widerspruchsrechts gegen diese Verarbeitung; 

f) das Bestehen eines Beschwerderechts bei einer Aufsichtsbe-
hörde; 

g) wenn die personenbezogenen Daten nicht bei der betroffenen 
Person erhoben werden, alle verfügbaren Informationen über 
die Herkunft der Daten; 

h) das Bestehen einer automatisierten Entscheidungsfindung 
einschließlich Profiling gemäß Art. 22 Abs. 1 und Abs. 4 DS-
GVO und – zumindest in diesen Fällen – aussagekräftige In-
formationen über die involvierte Logik sowie die Tragweite 
und die angestrebten Auswirkungen einer derartigen Verar-
beitung für die betroffene Person. 

(2) Werden personenbezogene Daten an ein Drittland oder an eine 
internationale Organisation übermittelt, so hat die betroffene Person 

das Recht, über die geeigneten Garantien gemäß Art. 46 DS-GVO im 
Zusammenhang mit der Übermittlung unterrichtet zu werden. 

2. Recht auf Berichtigung 

Die betroffene Person hat das Recht, von dem Verantwortlichen un-
verzüglich die Berichtigung sie betreffender unrichtiger personenbe-
zogener Daten zu verlangen. Unter Berücksichtigung der Zwecke der 
Verarbeitung hat die betroffene Person das Recht, die Vervollständi-
gung unvollständiger personenbezogener Daten – auch mittels einer 
ergänzenden Erklärung – zu verlangen. 

3. Recht auf Löschung 

(1) Die betroffene Person hat das Recht, von dem Verantwortlichen 
zu verlangen, dass sie betreffende personenbezogene Daten unver-
züglich gelöscht werden, und der Verantwortliche ist verpflichtet, per-
sonenbezogene Daten unverzüglich zu löschen, sofern einer der fol-
genden Gründe zutrifft: 

a) Die personenbezogenen Daten sind für die Zwecke, für die 
sie erhoben oder auf sonstige Weise verarbeitet wurden, nicht 
mehr notwendig. 

b) Die betroffene Person widerruft ihre Einwilligung, auf die sich 
die Verarbeitung gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. a) oder Art. 9 Abs. 2 
lit. a) DS-GVO stützte, und es fehlt an einer anderweitigen 
Rechtsgrundlage für die Verarbeitung. 

c) Die betroffene Person legt gemäß Art. 21 Abs. 1 DS-GVO Wi-
derspruch gegen die Verarbeitung ein und es liegen keine vor-
rangigen berechtigten Gründe für die Verarbeitung vor, oder 
die betroffene Person legt gemäß Art. 21 Abs. 2 DS-GVO Wi-
derspruch gegen die Verarbeitung ein. 

d) Die personenbezogenen Daten wurden unrechtmäßig verar-
beitet. 

e) Die Löschung der personenbezogenen Daten ist zur Erfüllung 
einer rechtlichen Verpflichtung nach dem Unionsrecht oder 
dem Recht der Mitgliedstaaten erforderlich, dem der Verant-
wortliche unterliegt. 

f) Die personenbezogenen Daten wurden in Bezug auf angebo-
tene Dienste der Informationsgesellschaft gemäß Art. 8 Abs. 
1 DS-GVO erhoben. 

(2) Hat der Verantwortliche die personenbezogenen Daten öffentlich 
gemacht und ist er gemäß Absatz 1 zu deren Löschung verpflichtet, 
so trifft er unter Berücksichtigung der verfügbaren Technologie und 
der Implementierungskosten angemessene Maßnahmen, auch tech-
nischer Art, um für die Datenverarbeitung Verantwortliche, die die per-
sonenbezogenen Daten verarbeiten, darüber zu informieren, dass 
eine betroffene Person von ihnen die Löschung aller Links zu diesen 
personenbezogenen Daten oder von Kopien oder Replikationen die-
ser personenbezogenen Daten verlangt hat. 

(3) Die Absätze 1 und 2 gelten nicht, soweit die Verarbeitung erforder-
lich ist 

a) zur Ausübung des Rechts auf freie Meinungsäußerung und 
Information; 

b) zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung, die die Verarbei-
tung nach dem Recht der Union oder der Mitgliedstaaten, dem 
der Verantwortliche unterliegt, erfordert, oder zur Wahrneh-
mung einer Aufgabe, die im öffentlichen Interesse liegt oder 
in Ausübung öffentlicher Gewalt erfolgt, die dem Verantwort-
lichen übertragen wurde; 

c) aus Gründen des öffentlichen Interesses im Bereich der öf-
fentlichen Gesundheit gemäß Art. 9 Abs. 2 lit. h) und i) so-
wie Art. 9  Abs. 3 DS-GVO; 

d) für im öffentlichen Interesse liegende Archivzwecke, wissen-
schaftliche oder historische Forschungszwecke oder für sta-
tistische Zwecke gemäß Art. 89 Abs. 1, soweit das in Absatz 
1 genannte Recht voraussichtlich die Verwirklichung der Ziele 
dieser Verarbeitung unmöglich macht oder ernsthaft beein-
trächtigt, oder 

e) zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von 
Rechtsansprüchen. 
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4. Recht auf Einschränkung der Verarbeitung 

(1) Die betroffene Person hat das Recht, von dem Verantwortlichen 
die Einschränkung der Verarbeitung zu verlangen, wenn eine der fol-
genden Voraussetzungen gegeben ist: 

a) die Richtigkeit der personenbezogenen Daten von der be-
troffenen Person bestritten wird, und zwar für eine Dauer, die 
es dem Verantwortlichen ermöglicht, die Richtigkeit der per-
sonenbezogenen Daten zu überprüfen, 

b) die Verarbeitung unrechtmäßig ist und die betroffene Person 
die Löschung der personenbezogenen Daten ablehnt und 
stattdessen die Einschränkung der Nutzung der personenbe-
zogenen Daten verlangt; 

c) der Verantwortliche die personenbezogenen Daten für die 
Zwecke der Verarbeitung nicht länger benötigt, die betroffene 
Person sie jedoch zur Geltendmachung, Ausübung oder Ver-
teidigung von Rechtsansprüchen benötigt, oder 

d) die betroffene Person Widerspruch gegen die Verarbeitung 
gemäß Art. 21 Abs. 1 DS-GVO eingelegt hat, solange noch 
nicht feststeht, ob die berechtigten Gründe des Verantwortli-
chen gegenüber denen der betroffenen Person überwiegen. 

(2) Wurde die Verarbeitung gemäß Abs. 1 eingeschränkt, so dürfen 
diese personenbezogenen Daten – von ihrer Speicherung abgesehen 
– nur mit Einwilligung der betroffenen Person oder zur Geltendma-
chung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen oder zum 
Schutz der Rechte einer anderen natürlichen oder juristischen Person 
oder aus Gründen eines wichtigen öffentlichen Interesses der Union 
oder eines Mitgliedstaats verarbeitet werden. 

5. Recht auf Datenübertragbarkeit 

(1) Die betroffene Person hat das Recht, die sie betreffenden perso-
nenbezogenen Daten, die sie einem Verantwortlichen bereitgestellt 
hat, in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format 
zu erhalten, und sie hat das Recht, diese Daten einem anderen Ver-
antwortlichen ohne Behinderung durch den Verantwortlichen, dem die 
personenbezogenen Daten bereitgestellt wurden, zu übermitteln, so-
fern 

a) die Verarbeitung auf einer Einwilligung gemäß Art. 6 Abs. 1 
lit. a) oder Art. 9 Abs. 2 lit. a) DS-GVO oder auf einem Vertrag 
gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. b) DS-GVO beruht und 

b) die Verarbeitung mithilfe automatisierter Verfahren erfolgt. 

(2) Bei der Ausübung ihres Rechts auf Datenübertragbarkeit gemäß 
Abs. 1 hat die betroffene Person das Recht, zu erwirken, dass die 
personenbezogenen Daten direkt von einem Verantwortlichen einem 
anderen Verantwortlichen übermittelt werden, soweit dies technisch 
machbar ist. 

Das Recht gemäß Abs. 1 darf die Rechte und Freiheiten anderer Per-
sonen nicht beeinträchtigen. 

Dieses Recht gilt nicht für eine Verarbeitung, die für die Wahrneh-
mung einer Aufgabe erforderlich ist, die im öffentlichen Interesse liegt 
oder in Ausübung öffentlicher Gewalt erfolgt, die dem Verantwortli-
chen übertragen wurde. 

6. Widerspruchsrecht 

Die betroffene Person hat das Recht, aus Gründen, die sich aus ihrer 
besonderen Situation ergeben, jederzeit gegen die Verarbeitung sie 
betreffender personenbezogener Daten, die aufgrund von Art. 6 Abs. 
1 lit. e) oder f) DS-GVO erfolgt, Widerspruch einzulegen; dies gilt auch 
für ein auf diese Bestimmungen gestütztes Profiling. Der Verantwort-
liche verarbeitet die personenbezogenen Daten nicht mehr, es sei 
denn, er kann zwingende schutzwürdige Gründe für die Verarbeitung 
nachweisen, die die Interessen, Rechte und Freiheiten der betroffe-
nen Person überwiegen, oder die Verarbeitung dient der Geltendma-
chung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen. 

Im Zusammenhang mit der Nutzung von Diensten der Informations-
gesellschaft kann die betroffene Person ungeachtet der Richtlinie 
2002/58/EG ihr Widerspruchsrecht mittels automatisierter Verfahren 
ausüben, bei denen technische Spezifikationen verwendet werden. 

 

 

7. Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde 

Jede betroffene Person hat unbeschadet eines anderweitigen verwal-
tungsrechtlichen oder gerichtlichen Rechtsbehelfs das Recht auf Be-
schwerde bei einer Aufsichtsbehörde, insbesondere in dem Mitglied-
staat ihres Aufenthaltsorts, ihres Arbeitsplatzes oder des Orts des 
mutmaßlichen Verstoßes, wenn die betroffene Person der Ansicht ist, 
dass die Verarbeitung der sie betreffenden personenbezogenen Da-
ten gegen diese Verordnung verstößt. 

(Widerrufsrecht bei Fernabsatzverträgen) 

Sofern der Mandant Verbraucher iSd § 13 BGB ist, das Mandat aus-
schließlich unter Einsatz von Fernkommunikationsmitteln zustande 
kam und der Vertragsschluss im Rahmen eines von den Rechtsan-
wälten für den Fernabsatz organisierten Vertriebs- und Dienstleis-
tungssystem erfolgte, steht dem Mandanten ein Widerrufsrecht zu. 

Widerrufsbelehrung 

Widerrufsrecht 

Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Grün-

den diesen Vertrag zu widerrufen. 

Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag des Vertragsab-

schlusses. 

Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns (Name der Kanzlei, 

Anschrift, Telefonnummer, Telefaxnummer und E-Mail-Adresse) mit-

tels einer eindeutigen Erklärung (zB ein mit der Post versandter Brief, 

Telefax oder E-Mail) über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerru-

fen, informieren. Sie können dafür das beigefügte Muster-Widerrufs-

formular verwenden, das jedoch nicht vorgeschrieben ist. 

Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung 

über die Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist 

absenden. 

Folgen des Widerrufs 

Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, 

die wir von Ihnen erhalten haben, einschließlich der Lieferkosten (mit 

Ausnahme der zusätzlichen Kosten, die sich daraus ergeben, dass Sie 

eine andere Art der Lieferung als die von uns angebotene, günstigste 

Standardlieferung gewählt haben), unverzüglich und spätestens bin-

nen vierzehn Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung 

über Ihren Widerruf dieses Vertrags bei uns eingegangen ist. Für diese 

Rückzahlung verwenden wir dasselbe Zahlungsmittel, das Sie bei der 

ursprünglichen Transaktion eingesetzt haben, es sei denn, mit Ihnen 

wurde ausdrücklich etwas anderes vereinbart; in keinem Fall werden 

Ihnen wegen dieser Rückzahlung Entgelte berechnet. 

Haben Sie verlangt, dass die Dienstleistungen während der Wider-

rufsfrist beginnen sollen, so haben Sie uns einen angemessenen Be-

trag zu zahlen, der dem Anteil der bis zu dem Zeitpunkt, zu dem Sie 

uns von der Ausübung des Widerrufsrechts hinsichtlich dieses Ver-

trags unterrichten, bereits erbrachten Dienst Leistungen im Vergleich 

zum Gesamtumfang der im Vertrag vorgesehenen Dienstleistungen 

entspricht. 

Ort, Datum 

 

 

Mandant(en) 

 


